MStForm-VVM

Offenlegung der Vollmachtserteilung zur Ausstellung von Versicherungsbestätigungen nach § 8 Abs 2 Kapitalmarktgesetz
Hiermit erklären wir, dass wir [Angabe des Bevollmächtigten] bis auf Widerruf Vollmacht erteilt haben, in unserem Namen und mit Wirkung für uns Versicherungsbestätigungen nach § 8 Abs 2 KMG (MStForm/VB) auszustellen und weitere Stellvertreter zu diesem Zwecke zu beauftragen und zu bevollmächtigen.
MStForm-VB

Versicherungsbestätigung gemäß § 8 Abs 2 Kapitalmarktgesetz

Hiermit wird gegenüber der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle gem. KMG bekannt gegeben, dass bei dem unter (i) angegebenen, in Österreich zum Betrieb des Versicherungsgeschäftes berechtigten Versicherungsunternehmen für den unter (ii) angegebenen Prospektkontrollor zu der in (iii) genannten Polizzennummer eine Haftpflichtversicherung mit der unter (iv) angegebenen Versicherungssumme pro einjähriger Versicherungsperiode für die Tätigkeit als Kontrollor im Sinne des Kapitalmarktgesetzes (BGBl 625 / 1991 in der geltenden Fassung) aufrecht besteht, die das Risiko abdeckt, das aus der gemäß § 8 Abs 2 KMG erfolgten Kontrolle des unter (v) näher bezeichneten Prospektes / Prospektnachtrages resultiert. Der Empfang der Versicherungsprämie wird bestätigt.
[(i) Versicherungsunternehmen]
[(ii) Prospektkontrollor]

[(iii) Polizzennummer]

[(iv) Versicherungssumme (nach § 8 Abs 2 oder § 14 Z 2 KMG)]

[(v) Prospektidentifikation - Bezeichnung des Prospektes / Prospektnachtrages, Emittentin, Datum des Prospektes / Prospektnachtrages, Datum des Prospektkontrollvermerks]
MStForm-VBLloyds
Versicherungsbestätigung gemäß § 8 Abs 2 Kapitalmarktgesetz; Lloyd‘ s of London

Hiermit wird gegenüber der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle gem. KMG bekannt gegeben, dass bei dem unter (i) angegebenen, in Österreich zum Betrieb des Versicherungsgeschäftes berechtigten Versicherungsunternehmen für den unter (ii) angegebenen Prospektkontrollor zu der in (iii) genannten Polizzennummer eine Haftpflichtversicherung mit der unter (iv) angegebenen Versicherungssumme pro einjähriger Versicherungsperiode für die Tätigkeit als Kontrollor im Sinne des Kapitalmarktgesetzes (BGBl 625/1991 in der geltenden Fassung) aufrecht besteht, die das Risiko abdeckt, das aus der gemäß § 8 Abs 2 KMG erfolgten Kontrolle des unter (v) näher bezeichneten Prospektes / Prospektnachtrages resultiert. Der Empfang der Versicherungsprämie wird bestätigt.
Der Unterzeichnende gibt hiermit ferner bekannt, mit einer ausreichenden aufrechten und unwiderruflichen Vollmacht ausgestattet zu sein, um die vorliegende Versicherungsbestätigung namens und mit Wirkung für Lloyd’s Versicherer London, das Syndikat und die Syndikatsmitglieder abgeben zu können und abgeben zu dürfen.

[(i) Lloyd’s of London - Syndikat-Nummer, Syndikatsmitglieder(Name, Adresse)]
[(ii) Prospektkontrollor]

[(iii) Polizzennummer]

[(iv) Versicherungssumme (nach § 8 Abs 2 oder § 14 Z 2 KMG)]

[(v) Prospektidentifikation - Bezeichnung des Prospektes / Prospektnachtrages, Emittentin, Datum des Prospektes / Prospektnachtrages, Datum des Prospektkontrollvermerks]
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